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RS OGH 1992/4/29 9ObA89/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1992

Norm

GehG §20b Abs2

Rechtssatz

Der OGH folgt der Ansicht des VwGH (VwSlg 8880 A, 8900 A, 11677 A), daß ein ö entliches Verkehrsmittel für

Wegstrecken zwischen der nächstgelegenen Wohnung (des Beamten bzw des Vertragsbediensteten) und der

Dienststelle dann nicht im Sinne des § 20 b Abs 2 GehG in Betracht kommt, wenn es auf der Wegstrecke nicht oder

nicht an allen Tagen oder zu für den Beamten (Vertragsbediensteten) nicht in Betracht kommenden Verkehrszeiten

verkehrt. (§ 48 ASGG).
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